
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 
(§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

 
Wichtiger Hinweis: 

Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zustän-
digkeit zu einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Infor-
mationen für eine den gesetzlichen Anforderungen (§ 1 Abs. 7 BauGB) entsprechende Abwägung und damit für ein sachge-
rechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind 
anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde. 

 Zutreffendes ist angekreuzt oder ausgefüllt! 

1. Beabsichtigte Planung 
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2. Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange  Unser Zeichen:  AELF-RO-L2.2-4612-11-38-3 und 
                        AELF-RO-L2.2-4611-11-4-3 
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Markt Bruckmühl, Gewerbepark BWB 13, 83052 Bruckmühl 
 

 
 25. Änderung Flächennutzungsplan                                                                      mit Landschaftsplan 

 

 
Bebauungsplan 
 

 Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 85 „Sport- und Freizeitgelände am Schwimmbad“ 
 

 als vorhabenbezogener Bebauungsplan 
 

 mit Grünordnungsplan 

 
 Erlass einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 

 
 

 Erlass einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB 
 
 

Frist für die Stellungnahme 
07.11.2025 

Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel.-Nr.)  
 
AELF Rosenheim, Prinzregentenstraße 39, 83022 Rosenheim (Tel.: 08031/3004-1000) 
 

 
 keine Äußerung 

 

 
 Ziele der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit Angabe des Sach-
stands  

 
 
 
 
 
 
 




